
Stadt Zehdenick Kitaverwaltung / Tagespflege Sprechzeiten: 
Falkenthaler Chaussee 1 Telefon: 03307 4684-128 Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
16792 Zehdenick Telefon: 03307 4684-232 Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
 E-Mail: kita-jugend-schulen@zehdenick.de Flur 2.Etage, Zimmer 232 

Stadt  
Zehdenick 

Erklärung zum Einkommen 
 
1. Angaben zum Kind 

Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum Name der Kindertagesstätte bzw. Kindertagespflege 

   

 
2. Angaben zu allen weiteren unterhaltsberechtigten Kindern im gemeinsamen Haushalt 

Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum besucht folgende Einrichtung 

   

   

   

   

 
3. Angaben zum Jahreshaushaltsnettoeinkommen aller im Haushalt lebenden Eltern des Kindes (Bitte geben Sie die Bruttowerte an!) 

Positive Einkunftsarten Mutter / Lebenspartnerin 
brutto € / Jahr 

Vater / Lebenspartner 
brutto € / Jahr 

Folgender Nachweis wird 
benötigt: 

Nichtselbstständige Arbeit 
(Lohn/Gehalt zuzüglich 
Jahressonderzahlungen, wie z.B. 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 
Provisionen) 

  

Lohnsteuer- oder 
Jahresverdienstbescheinigung, 
aktueller Steuerbescheid 

Selbstständige Arbeit / 
Gewerbebetrieb / Land- und 
Forstwirtschaft 

  
Aktueller Steuerbescheid 
(vorläufiger betriebs-wirtschaftlicher 
Nachweis vom Steuerberater) 

Unterhalt für das Kind   Unterhaltstitel/-bescheid 

Unterhalt für den 
Erziehungsberechtigten 

  Unterhaltstitel/-bescheid 

Arbeitslosengeld I   
Bescheid der Bundesagentur für 
Arbeit 

Bürgergeld   Jobcenter-Bescheide 

Minijob   
Gehaltsnachweise oder 
Lohnsteuerbescheinigung 

Renten (EU-/Alters-/Witwen-/ 
Waisenrente) 

  Rentenbescheide 

Pension/Ruhegehalt   Bewilligungsbescheide 

BAföG/Stipendium   BAföG-Bescheide, Bescheinigung 

Mutterschaftsgeld   Bescheid der Krankenkasse 

Elterngeld   Elterngeldbescheid 

Krankengeld/Übergangsgeld   Bescheid der Krankenkasse 

Kapitalvermögen (Zinsen)   Einkommensteuerbescheid 

Vermietung und Verpachtungen   Einkommensteuerbescheid 

Abzugsberechtigt gemäß              
§ 2 a KitaG 

Mutter 
€ / Monat 

Vater 
€ / Monat 

Folgende Nachweise werden 
benötigt 

Auf das Einkommen entrichtete 
Steuern 

  Punkt 4 Lohnsteuerbescheinigung 

Pflichtbeträge zur 
Sozialversicherung einschließlich 
der Beiträge zur Arbeitsförderung 

  
Punkt 23, 25, 26, 27 
Lohnsteuerbescheinigung 

Beiträge zu öffentlichen oder 
privaten Versicherungen oder 
ähnlichen Einrichtungen 

  
Zahlungsnachweis 
(Versicherungspolice wird nicht 
anerkannt) 

Werbungskosten   
Über 1.200,00 € müssen mit dem 
Einkommensteuerbescheid 
nachgewiesen werden. 

Gesamt    

 
4. Vereinbarung über die Festsetzung einer Höchstgebühr (Angaben zu 3. sind nicht erforderlich) 
 

Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die Höchstgebühr festgesetzt wird.  Ja  Nein 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass die vorstehenden Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß/wir wissen, dass vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder unvollständige 
Angaben mit einer Geldbuße geahndet werden können und der Träger den Betreuungsvertrag fristlos kündigen kann. 
 

Datum  Unterschrift der Mutter  Unterschrift des Vaters 

 


